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Getrennthaltung – Regeln und Ausnahmen
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Entsorgung  
dämmstoffgefüllter Ziegel



Lücking Fachinformation

Mit der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) wird die Getrenntsammlung und damit die stoffliche Verwertung von 
gewerblichen Siedlungsabfällen sowie Bau- und Abbruchabfällen zur Pflicht, soweit sie keine problematischen bis 
 gefährlichen Stoffe enthalten.  

Für dämmstoffgefüllte Ziegel, die laut Umweltdeklaration bisher als „gemischte Bau- und Abbruchabfälle“ nach 
 Abfallschlüssel 170904 behandelt wurden bedeutet dies nun eine differenzierte Behandlung. 

Pflicht zur Trennung gefüllter Ziegel

Getrennthaltungspflicht 

Da die Trennung bei noch nicht verarbeiteten Ziegeln technisch und wirtschaftlich zumutbar ist, sind diese nun in die 
Abfallschlüssel 170102 Ziegel und 170604 Dämmstoff zu trennen. Der Dämmstoff muss dann sortenrein in verschlossenen 
Big Bags gesammelt und entsorgt werden.  

Ziegel mit  
Mineralwolle

Ziegel mit  
Hartschaum

regionaler Entsorger * 
oder Rücknahme durch den  

Ziegelhersteller  
(sortenrein in verschlossenem Big Bag)

regionaler Entsorger * 
 

Die in den Lücking MZ Ziegeln 
integrierten Dämmstoffe sind 
nicht verklebt, sondern durch 
Formschluss fixiert. So ist eine 
Trennung relativ einfach.

AVV 170102

Dämmstoff 
Herstelldatum ab 1996 

AVV 170604



Entsorgung dämmstoffgefüllter Ziegel

Ausnahmen von der Getrenntsammlung

{ 

 

 

{ 

Wichtig! 

P Die getrennte Sammlung und 
der Verbleib der Abfälle sind 
zu dokumentieren. 

P Wenn Abfälle nicht getrennt 
gesammelt werden können, 
ist dies zu begründen und 
ebenfalls zu dokumentieren.  

Sollte eine getrennte Erfassung nicht durchführbar oder wirtschaftlich nicht zumutbar sein, erlaubt eine Ausnahme regelung, 
die Abfälle weiterhin gemischt zu sammeln (§4 Abs. 3 Satz 1 GewAbfV). 

Behandlung durch Entsorger * 
P Maschinelle Trennung durch Aufschluss der dämm-

stoffgefüllten Ziegel im Backenbrecher. 

P Sieben und Trennen der Füllung im Windsichter.

Ausnahmen gelten, wenn die Getrennthaltungspflicht  
aus folgenden Gründen nicht möglich ist: 

Mit dem örtlichen Entsorger absprechen  
wie die Sammlung durchzuführen ist:  
Container oder Big Bag

technisch nicht möglich 
Fehlender Platz  auf der Baustelle 

wirtschaftlich nicht zumutbar 
Unverhältnismäßige Kosten bei sehr geringen 
Mengen oder einer hohen Verschmutzung.

*)
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August Lücking GmbH & Co. KG 

Eggestraße 2 
34414 Warburg-Bonenburg 

Telefon  0 56 42 / 60 07 - 0 
Telefax  0 56 42 / 60 07 - 22 

www.luecking.de 
info@luecking.de

Ihr Plus für  
alle Anforderungen

ThermoPlan® MZ  80  G 
Das Plus an Effizienz  

im Geschosswohnungsbau

ThermoPlan® MZ  90  G 
Der neue Standard im 

Geschosswohnungsbau

ThermoPlan® MZ  70 
Der neue Standard für  

EnEV und KfW-Häuser mit 
dem Plus an Wärmeschutz

Planziegel MZ  60 
Das Plus an Effizienz  

für das Passivhaus


